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4 Ü.00/82-42 

Der Oberkirchenrat gibt nachstehend die Vereinbarung zwischen 
dem Land Mecklenburg-Vorpommern, vertreten durch das Mini
sterium für Bildung, Wissenschaft und Kultur, und der Evange
lisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs, vertreten durch 
den Oberkirchenrat, über die „Schulpädagogische Qualifizierung 

im Vikariat der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Meck
lenburgs" vom 23. Mai 2001 bekannt. 

Schwerin, 6. Juni 2001 

Der Oberkirchenrat 

Dr. Schwerin 
Amt. Oberk:irchenratspräsident 

Vereinbarung 
zwischen dem 

Land Mecklenburg-Vorpommern, 
vertreten durch das 

Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur, 
und der 

Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs, 
vertreten durch den Oberkirchenrat, 

über die 
„Schulpädagogische Qualifizierung im Vikariat 

der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs" 

Präambel 

Nachdem die Studien- und Prüfungsordnung für das 1. Theo
logische Examen an der Theologischen Fakultät der Universität 
Rostock auf der Grundlage von Artikel 4 Abs. 3 des Güstrower 
Vertrages vom 20. Januar 1994 im Einvernehmen zwischen Land 
und Kirche um den religionspädagogischen Bereich erweitert 
worden ist, stellen die Vertragschließenden mit dieser Vereinba
rung sicher, dass innerhalb des kirchlichen Vorbereitungsdienstes 
(Vikariat der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklen
burgs) die Voraussetzungen gegeben sind, dass die Absolventen 
nach bestandener 2. Theologischer Prüfung die staatliche Aner
kennung als Lehrer im Unterrichtsfach „Evangelische Religion" 
an allen Schulen im Land Mecklenburg-Vorpommern erhalten. 

§ 1

(1) Der erfolgreiche Abschluss der 2. Theologischen Prüfung
im Rahmen des Vikariats der Evangelisch-Lutherischen Landes
kirche Mecklenburgs beinhaltet die staatliche Anerkennung für 
die Lehramtsbefähigung im Fach Evangelische Religion an allen 
Schulen im Land Mecklenburg-Vorpommern. 

( 2) Die Kirche sichert n1. dass sie im Rahmen des kirchlichen
Vorbereitungsdienstes die organisatorischen und inhaltlichen Vor
aussetzungen dafür schafft, dass im Zusammenwirken zwischen 
dem Landesinstitut für Schule und Ausbildung Mecklenburg-Vor
pommern (L.I.S.A.), dem Lehrerprüfl:lngsamt im L.I.S.A. und 
dem Predigerseminar der Evangelisch-Lutherischen Landeskir
che i\1eck lcnburgs die Aushi ldungs- und Prüfungsteile entsprc 
chend der dafür getroffenen Festlegungen zur schulpädagogi
schen Qualifizierung im Vikariat in der Evangelisch-Lutherischen 
Landeskirche Mecklenburgs (Anlage 1) erbringt. 

(3) Das Land sichert zu, dass mit den vor dem Lehrerprü
fungsamt im Rahmen der 2. TI1eologischen Prüfung erfolgreich 
abgenommenen Prüfungsteilen die Lehrbefähigung für d.ie Ertei
lung von Unterricht an allen Schulen, ein�hließlich Gymnasien, 
im Fach Evangelische Religion bescheinigt wird (Anlage 2). 

§2

(l) Der Kirche entstehen aus der Zusammenarbeit mit dem
Landesins.titut für Schule und Ausbildung im Land Mecklenburg
Vorpommern zur schulpädagogische.n Qualifizierung im Vikariat 
der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs keine 
Kosten. , 

(2) Das Land Mecklenburg-Vorpommern beteiligt sich an der
den Vikaren zustehenden Unterhaltsbeihilfe beschränkt auf ein 
Jahr mit 33 vom Hundert in dem Umfang, wie es Leistungen an 
Lehramtskandidaten im Rahmen des Vorbereitungsdienstes nach 
den geltenden Regelungen zu erbringen hat. 

(3) Die Beteiligung erfolgt so, dass das Land Mecklenburg
Vorpommern die der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche 
Mecklenburgs für das entsprechende Ausbildungsjahr entstande
nen Personalkosten mit dem im Absatz 2 genannten Anteil erstat
tet. Als Obergrenze für die Erstattung wird der Gegenwert von 
drei Stellen festgelegt. 

§3

( 1) Diese Vereinbarung tritt am 23. Mai 200! in Kraft

(2) Sie kann nur mit einer Frist von 12 Monaten zum Ablauf
des begonnenen Vikariatsjahrgangs gekündigt werden. 

Schwerin. 23 Mal 2001 

Für das Land Mecklenburg-Vorpommern 
gez. Prof. Dr. P. Kauffold 
Minister für Wissenschaft, Bildung und Kultur 

Für die Evangelisch-Lutherische 
Landeskirche '.\1ecklenburgs 
gez. Dr. Eckart Schwerin 
Amt. Oberkirchenratspräsident 
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Anlage 1 

Schulpädagogische Qua1ifizierung im Vikariat der Ev.-Luth. Landeskirche 
Mecklenburgs auf der Grundlage der Verordnung zum Vorbereitungsdienst und der 
zweiten Staatsprüfung für Lehrämter an den Schuten im Land Mecklenburg-Vorpommern 
(Lehrervorbereitungsdienstverordnung) vom 8. April 1998 
(GS Meckl.-Vorp. GI. Nr. 233 - 1 - 27) 

Die schulpädagogische Qualifizierung im Vikariat schließt sich an die Grundlegung während des Studiums bis zur 1. Theologischen 
Priifung an, einschließlich der fachdidaktischen und erziehungswissenschaftlichen Abschlüsse vor dem Lehrerprüfungsamt. 
Sie ist Bestandteil einer umfassenden pädagogischen Qualifizierung über 12 Monate und deren kontinuierlicher Fortführung bis zum 
Ende des Vikariats auf der Grundlage der Kompatibilität der Paradigmen der Schul- und Gemeindepädagogik, 

I. Seminare

• Seminare
• Studientage

II. Schule

20Tage 
ca. 20Tage 

(TPI und LISA) 
(TPI und LISA) 

• Hospitationen in verschiedenen Fächern und Auswertung der Hospitationen.
• 5 - 7 Stunden Unterricht in Religion pro Woche über einen Zeitraum von 12 Monaten (Nach einer Anfangsphase der Hospitation im

Religionsunterricht wird mentorenbetreut unterrichtet und hospitiert; in der zweiten Ausbildungshälfte kann dieses Fach eigenver
antwortlich in demselben Umfang unterrichtet werden).

• Regelmäßige Vor- und Nachbesprechung mit den Mentoren.
• Gruppenhospitationen mit Auswertung unter Leitung eines Studienleiters.
• Zwei Hospitationen durch einen/eine Studienleiter/in im Ausbildungszeitraum.
• Zwei Langentwürfe im Ausbildungszeitraum, von denen einer Bestandteil der Priifung ist.

III. Abschluss

Der Abschluss basiert auf den Vorgaben der Lehrervorbereit�ngsdienstverordnung (Bescheinigung siehe Anlage). 

• Lehrprobe
• Langentwurf zur Lehrprobe mit einem Exkurs zu einem allgemein pädagogischen oder fachdidaktischen Aspekt im Umfang von ca.

5 Seiten.
• Mündliche Prüfung: Reflexion urid Diskussion der Lehrprobe und allgemeinpädagogischer, allgemeindidaktischer, religionspädago-

gischer und fachdidaktischer Fragen.
• Bewertung der unterrichtspraktischen Tätigkeit.
• Hausarbeit in diesem oder gegebenenfalls im späteren 2. Lehrfach ..

IV. Priifungsausschuss

• Leiter oder Dezernent des Lehrerprüfungsamtes oder ein vom Leiter Beauftragter mit der Befähigung für ein Lehramt oder mit einer
vergleichbaren pädagogischen Ausbildung als Vorsitzender.

• Leiter des Predigerseminars oder ein von ihm Beauftragter mit pädagogischer Ausbildung.
• Der fachlich zuständige Studienleiter des LISA.
• Bei Lehrproben der zuständige Schulleiter oder dessen Stellvertreter.

V. Bewertung der Prüfungsleistungen

Die Bewertung der Prüfungsleistungen erfolgt nach den Vorgaben der L�hrervorbereitungsdienstverordnung und wird als Lehrbefähi
gung für Evangelische Religion an den Schulen des Landes Mecklenburg-Vorpommern anerkannt. 
Voraussetzung für ein volles Lehramt ist eine weitere I. und II. Staatsprüfung für ein zweites Fach vor dem Lehrerprüfungsamt. 

VI. Übergangsregelung

Als Übergangsregelung gilt das Schreiben des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur Mecklenburg-Vorpommern an den 
Oberkirchenrat zur „wissenschaftlichen und schulpädagogischen Qualifizierung von Vikaren für die Lehrbefähigung im Fach Evange
lische Religion" vom 25. Mai 1999. 
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Schwerin, 5. März 2001 

Frau/Herr 

geboren am 

Kirchliches Amtsblatt der Evang.-Luth. Landeskirche Mecklenburgs 

kleines 
Wappen 

Landesinstitut für Schule und Ausbildung Mecklenburg-Vorpommern 
Lehrerprüfungsamt 

BESCHEINIGUNG 

in 

leistet ihr/sein Vikariat in der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs 

vom bis 

und unterzog sich am 

Nr. 9-l0/2001 

Anlage 2 

einer Prüfung vor dem Lehrerprüfungsamt M-V im Fach Ev. Religion für Gymnasien auf der Grundlage der Verordnung zum Vorbe
reitungsdienst und zur zweiten Staatsprüfung für die Lehrämter an den Schulen im Lande Mecklenburg-Vorpommern. 

Sie/Er erhielt 

für die Lehrprobe in ev. Religion 

für die mündliche Prüfung in ev. Religion 

für die unterrichtspraktische Tätigkeit während 
des Vikariats 

für die Hausarbeit mit dem Thema: 

Rostock, den 

d ie Note; 

die Note: 

die Note: 

. die Note: 

Der Leiter desLehrcrprüfungsamtes 

1LS) 
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402.00/ 72-4 

Die Kirchc11lellu1112 hat auf ihrer Sit1.un,l' arn (). Juni 20(11 gemiiß � 2.l Abs. ; l.citun.l''c'csdt. nc1,·hstchcndc KirchL·ngL:sclzämkrungcn. 
die der Landessynode zur Herbsttagung 2001 zur Entscheidung vorgelegt werden, bescl1lossen. 

Kirchengesetz 
vom 9. Juni 2001 

zur Änderung des Kirchengesetzes 
vom 31. Oktober 1993 

zur Einführung und Anwendung des Pfarrergesetzes 
und des Kirchenbeamtengesetzes 

derVELKD 

§ l

Das Kirchengesetz vom 3 l. Oktober 1993 zur Einführung und 

Anwendung des Pfarrergc,etzes und des Kirchenbearntcngeset-
1.c.s der VF:LKD. zukli.l 12cämkrt durch K1rclwngc.set1, vum
14. Nowmber 1999 (KABJ 1994 S. 4. l 999 S. 93), wird wie folgt

geändert:

DieseS Kirchengesetz tritt mit Wirkung \om l. Juli 2001 in 
Kraft. 

Sl'irncrin. 21. Juni 2001 

Beste 
,.Pastorinnen. die bis zum 31 nczcmbl'r 2001 das 60. Leh,·nsjahr Landc,bischnf 
vollendrn, können aur ihrrn ..-\ntrai:: mit vollcndctcn1 60. L.:b(:m;-
jahr in den Ruhestand treten."' 

472.01/128-5 Kirchengesetz 
vom 9. Juni 2001 

zur Änderung des Kirchengesetzes 
über die Versorgung der Pastoren, Pastorinnen, 

Kirchenbeamten und Kirchenbeamtinnen 
in der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs 

(Kirchliches Versorgungsgesetz) 
vom 17. November 1991 

§1

Das Kirchengesetz über die Versorgung der Pastoren, Pastorin
nen. Kirchenbeamten und Kirchebeamtinnen in der Evangelisch
Lutherischen Landskirche Mecklenburgs (Kirchliches Versor
gungsgesetz-KYG) vom 17. November 1991. zuletzt geändert 
durch Kirchengesetz vom 14. November 1999 (KABI 1991 
S. 149, 1999 S. 93), wird wie folgt geändert:

* 54 Abs. 2 erhält folgende Fassung:

.. Für Pastorinnen, die bis zum 31. Dezember 2001 das 60. Lebeqs
jahr vollenden, gilt § 8 Abs. 2 dieses Kirchengesetzes mit der 
Maßgabe, dass an die Stelle des 65. Lebensjahres das 60. Lebens
jahr tritt." 

§2

Dieses Kirchengesetz tritt mit Wirkung vom 1. Juli 2001 in 
Kraft. 

Schwerin, 21. Juni 200 l 

Beste 
Landesbischof 
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437.06/126-2 Verordnung 
vom 7. Juni 2001 

über die Weiterbildung 
der Mitarbeiter in der Verwaltung 

in der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs 
(Weiterbildungsverordnung) 

§ 1
Geltungs hereich 

( l) Diese \crordnung gilt für dit: \\'eiterbildung der Mitarbei
ter in der Verv,altung. die haupt- oder nebenamtlich in einem pri
vatrechtlichen Anstellungsverhiiltnis im Gelttmg,bereich der 
Kirchlichen Arbcitsvcnrag�ordr1ung uder einem ötfrntlich-rechr 
liehen Dicn,tverhältnis zur Landeskirche. einem Kirchenkreis 
oder einer Kirchgemeinde stehen. 

(2) Den rechtlich ,clbständigen kirchlichen Stiftungen und
Einrichtungen bleibt c-. überlassen, diese Regelung für ihren Be
rcic·h -1.U übcrnchrnen. 

§2
Weiterhildungsmaßnahmen 

( 1) Maßnahmen der Weiterbildung dienen der Qualifikations
crwcitcrung des Mitarbeiters im Hinblick auf eine mögliche 
Übernahme neuer und crwciteriL'r Aufgabenhereich,·. 

(2) Mitarbeiter können die Teilnahme an einer Weiterbildungs
rnai.\nahrne b,:antragen. Der Anstcllungstritgcr b1w. Dien.,thcrr ent
scheidet über den Antrag unter Berücbichtigung des eigenen 
Bedarfs, seiner finanLidlen Möglichkeiten und der beruflichen 
Perspektive des Mitarbeiters. 

( 3) Der Anstellung,träger bzw. der Dienstherr und der Mitar
beiter sollen eine Weiterbildungsvereinbarung schließen. Diese 
enthält auch cwe Regelung über die Rikkzahlung der dem i\nstel 
lungsträger bzw. Dienstherrn cmstandenen Mehraufwendungen 
für den Fall. dass der Mitarbeiter die Weiterbildung auf Grund 
cigcnrn Enhchlusses abbricht ()(kr die Weiterbildung durch ,cin 
Verhallen abgebrochen oder unmöglich wird oder <lcr Mitarbeiter 
während der Weiterbildung das Anstellungs- oder Dienstverhält
ni., von !>ich nus beendet. 

§3

Finanzierung der Weiterbildungsmaßnabmen 

(1) Der Mitarbeiter, der Anstellungsträger bzw. Dienstherr
sowie die Landeskirche tragen die Kosten der Weiterbildung zu je 
einem Drittel. Die- Beteiligung des Anstellungsträgers bzw. 
Dienstherrn und die Beteiligung der Landeskirche erfolgen als 
Erstattung an den Mitarbeiter. Die Erstattung der Reise-, Über
nachtungs- und Verpflegungskosten richtet sich nach der kirchli
chen Reisekostenverordnung. 

(2) Für Mitarbeiter auf Kirchenkrei-,ebene wird der gesamte
Er,tattungsanteil aus landeskirchlichen Mitteln finanziert, sofern 
und solange die jeweilige Einrichtung oder der Kirchenkreis nicht 
über eigene Mittel 1.ur Finanzierung eines Dritteh der Ko,ten 
nach Absatz l verfü_gt. 

13) Für \litarbcitc'.r auf landcskirchlichl'r Ebene wird d,-r ge
samte Erstattungsantcil aus landeskirchlichen Mitteln finanziert. 

14) Der \faarbciter hal die ibm gezahlkn ENattungsbetriige
zurück zu zahlen, wenn er nicht mindestens drei Jahre nach er
folgreichem Abschluss der Weiterbildung im kirchlichen Dienst 
verbleibt. Dies gilt nicht, wenn Ja, Anstcllungsv,:rhiill11is aus be
lricbsbc<lingtcn Gründen bccmkt wird. 

§4
f"ortzahlung der Vcrgiitung hzw. Besoldung 

Die Vergütung bzw. Besoldung wird dem Mitarbeiter während 
der Teilnahme an Wc-itcrbildur1g,maßn:1hwcn fortgu.ahlt, ,,Jfcrn 
die Maßnahme innerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit des Mitar
beitenden liegt. 

§5
Beteiligung der Mitarheitervertretung 

Die \1iLtrbcitcrverlrctung ist nach den Bestimmungen de, \1it
arbeitervenrctungsgesetzes zu beteiligen. 

§6
Gleichstellungsklausel 

P,·rsonc11· und Funkt.ionshe1eichnungc>n in dic,cr V,:nndnung 
gelten j.cweils in der v. eiblichcn und männlichen Form. 

§7
In-Kraft-Treten 

Diese Verordnung tritt am l. August 2001 in Kraft. 

Schwerin, 9. Juli 2001 

Die Kirchenleitung 

Beste 
Landesbischof 

http:verf�.gt
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472.01/163-1 

Kirchliche Altersversorgung 

Gemäß§ 20 Abs. 4 des Kirchengesetzes vom 4. Januar 1997 über die Kirchliche Altersversorgung (KAV) (KABIS. 22) steigen die 
Gesamtversorgungsstufenwerte bei allgemeinen Rentenerhöhungen jeweils um den Prozentsatz, um den sich die Leistungen aus der 
gesetzlichen Rentenversicherung erhöhen. 
Die Renten in den neuen Bundesländern werden ab L Juli 2001 um 2,11 % erhöht. Der Oberkirchenrat gibt nachstehend gemäß§ 20 
Abs. 4 Satz 3 KAV die neue Versorgungstabelle bekannt. 

Schwerin, 27. Juni 2001 

Der Oberkirchenrat 

Dr. Schwerin 
Amt. Oberkirchenratspräsident 

Versorgungstabelle 

Versorgungsstufe Vergütungsgruppe Gesamtversorgungsstufenwert höchste Gesamtversorgung 

I X-IXa 2.!09,04 DM 1.581,78 DM 

Il VIII-VII 2.354,60DM 1.765.95 DM 

III VIb-IVb 2.704,22 DM 2.028,17 DM 

IV lVa-Ila 3.774,43 DM 2.830,82 DM 

V Ib-1 4.679.19DM 3.509,39 DM 

460.01/ 290-1 

Beschluss der Arbeitsrechtlichen Kommission 

1 

! 

: 

Die Arbeit,rechtliche Kommission der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs hat gemäß§ 9 Abs. 6 des Kirchengeset
zes über das Verfahren zur Regelung der Arbeitsverhältnisse im Dienst der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs 
(Arbeitsrechtsregelungsgesetz -ARRG) vom 17. März 1991 in der Fassung vom 28. Oktober 1995 (KABl 1991 S. 48, 1995 S. 130) 
folgende Arbeitsrechtliche Regelung beschlossen, die nachstehend gemäß § 11 Abs. 3 ARRG veröffentlicht wird. 

Schwerin, 5. Juni 2001 

Der Oberkirchenrat 

Dr. Schwerin 
Amt. Oberkirchenratspräsident 

Sechste Arbeitsrechtliche Regelung 
vom 5. Juni 2001 

zur Änderung der Fünften Arbeitsrechtlichen Regelung 
vom 23. Februar 2001 

zur Regelung der Bezüge 
der kirchlichen Mitarbeiter 

§1

Die Fünfte Arbeitsrechtliche Reglung vom 23. Februar 2001 
zur Regelung der Bezüge der kirchlichen Mitarbeiter (KABI 
S. 26) wird wie folgt geändert:

l. § 4 erhält folgende neue, Fassung:
,.§ 4
§ 2 gilt nicht für Mitarbeiter in Fördermaßnahmen gemäß
§§ 260 ff., 272 ff. SGB IIl und Mitarbeiter in Projekten, die
ganz oder überwiegend aus öffentlichen Mitteln finanziert

werden. Diese Mitarbeiter erhalten Urlaubsgeld nach Maß
gabe der Arbeitsrechtlichen Regelung vom '!- Juli 1992 
(KABl S. 106)." 

2. Der bisherige § 4 wird § 5.

§2

Diese Arbeitsrechtliche Regelung tritt mit sofortiger Wirkung 
in Kraft. 
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144.01/112 

Bekanntmachung der Änderung des Wahlergebnisses zur XIII. Landessynode 

1. Der Oberkirchenrat veröffentlicht gemäß§ 4 des Kirchenge
setzes vom 3. März 1972 über die Leitung der Evangelisch
Lutherische Landeskirche Mecklenburg (KABIS. 35) i.V.m.
§ 28 des Kirchengesetzes über die Wahl der Landessynode
der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs
vom 16. November 1997 (KABI S. 162) die Änderungen
des Gesamtwahlergebnisses der Wahlen zur XIII. Landes
synode.

I. Von den Kirchenältesten gewählte Synodale:

Kirchenkreis Stargard
für Christel·Peters, Fritz-Reuter-Str. 32, 17348 Woldegk,
Ulrike Kloß, Hohe Str. 22, 17255 Wesenberg

651.00/370 

II. Von den Ordinierten, die im pfarramtlichen Dienst stehen
oder diesen gleichgestellt sind, aus ihrer Mitte gewählte Syn
odale:

für Tom Ogilvie, Pastor, Mühlenstr, 4, 19406 Sternberg,
Dr. Matthias de Boor, Pastor, Kirchenstr. 2, 23992 Neukloster

V. Jugenddelegierte:

für Cornelia Simon, Bei der.Tweel 11, 18059 Rostock
Kathrin Neumann, Parkstraße 62 18075 Rostock

Schwerin, 3. Juli-2001 

Der Oberkirchenrat 
Rausch 

Kollektenplan 2002 

Die Kirchenleitung hat den nachfolgenden Kollektenplan für das Jahr 2002 beschlossen. 

01.01. (Neujahrstag) 
Für die Aus- und Weiterbildung von kirchlichen Mitar
beitern im Verkündigungsdienst 

06.01. (Epiphanias) 
Für .das Evangelisch-Lutherische Missionswerk Leipzig 

20.01. (Letzter Sonntag nach Epiphanias) 
Für das Diakonische Werk in der Evangelisch-Lutheri
schen Landeskirche Mecklenburgs 

03.02. (Sexagesimä) 
Für das Amt für Gemeindedienst 

17.02. (Invokavit) 
Für die ökumenische Arbeit der VELKD 

o,.o, rOkuli) 
Für die Spendenaktion „Hoffnung für Osteuropa" 

17.03. iJudika) 
Für die Aktion Slihnezeichen (Ji.3) und für die Frnuen
und Farniliena1bc1t in der Landc,kirchc (2/Ti 

29 03. ( Karfreitag) 
Für das Stift Bethlehem in Ludwig,lust 

3 J.03. (Ostersonntag) 
Für die Christcnil'hre 

14.04. ( l'vlisericmdi:h Domini) 
Für die Kirchentagsarbeit in Mecklenburg-Vorpommern 

28.04. (Kantate) 
Für die Kirchenmusik und den Orgelbau in der Landes
kirche 

12.05. (Exaudi) 
Für die Arbeit mit Jugendlichen 

20.05. (Pfingstmontag) 
Für das Deutsche Nationalkomitee des Lutherischen 
Weltbundes 

02.06. ( 1. Sonntag nach Trinitatis) 
Für Ökumene und Auslandsarbeit der EKD 

16.06. (3. Sonntag nach Trinitatis) 
Für die Erhaltung und Erneuerung von Kirchen und 
kirchlid1en (ichiiuder1 im K1rchcnkrc'.is 

30.06. (5. Sonntag nach Trinitatis 1 
Für die Bildungsarbeit mit Erwachsenen ( 1 /2 l und für 
den Deutschen Evangelischen Kirchentag ( l /2) 

14 07. (7 Sonntag nach Tri11it.it1,) 
Flir di,: Arhcit de, C,usta1 Adolf-Werke:,. 1 !auptgruppe 
Mc'cklcnburg 

28.07. (9. Sonntag nach Trinitatis) 
Für das Diakonische Werk der EKD 

11.0r,. ( 11. Snnntag 11ad1 Tri111\at1,) 
Fiir die !kutsche Seernanfl\rnission e. V in R,i:;tock 
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25.08. ( 13. Sonntag nach Trinitatis) 
Für das Posaunenwerk 

08.09. (15. Sonntag nach Trinitatis) 
Für gesamtkirehliche Aufgaben der EKD 

22.09. (17.Sonntag nach Trinitatis) 
FUr die Pare-Diözese in Tansania und für die Evange
lisch-Lutherische Kirche in Kasachstan 

06.10. (Erntedankfest) 
Für den Lutherischen Weltdienst 

20.10. (21. Sonntag nach Trinitatis) 
Für die Männerarbeit (1/2) und Für das Freiwillige So
ziale Jahr ( 1/2) 

31.10. ( Reformationsfest) 
Für die Bibelverbreitung in der Welt (Weltbibelhilfe) 

10.11. (Drittletzter Sonntag des Kirchenjahres) 
Für die kirchliche Arbeit bei der IGA 2003 

24.11. (Ewigkeitssonntag) 
Für die Seelsorge an Suchtgefährdeten, für Behinderten
rüstzeiten und für besondere Notstände in der Landeskir
che 

01.12. ( l. Advent) 
Für Brot für die Welt 

15.12. (3. Advent) 
Für die Krankenhausseelsorge 

24.12. (HeiligAbend) 
Empfehlung: Für Brot für die Welt 

25.12. (Christfest I) 
Für das Stift Bethlehem in Ludwigslust 

26. 12. (Christfest II)
Für die kirchliche Arbeit mit Aussiedlern und Flüchtlin
gen 

Die landeskirchlichen gottesdienstlichen Dankopfer sin<l nach 
dieser Aufstellung einzusammeln. 

Das Dankopfer ist neben Wort, Sakrament. Lied und Gebet 
wesentlicher Teil des Gottesdienstes. Kein Gottesdienst soll ohne 
D:mknpfrr und den A11frnf' da7u sein. Darum h:it die gott,:sdicnst
liche Gemeinde auch Anspruch darauf, dass Zweck und Bestim
mung des Dankopfers in den Abklindigungcn ansd1a\1lich be
kannt )!Cmacht werden und das� der Ertra/! im niid1�ten Gottes-

dienst abgekündigt wird. Auf die Dankopferempfehlungen in der 
Mecklenburgischen Kirchenzeitung wird verwiesen. · 

Die Kirchenkreiskollekte am 16. Juni 2002 wird nicht an den 
Oberkirchenrat sondern an die jeweils zuständige Kirchenkreis
verwaltung abgeführt. Gleichzeitig mit der Überweisung ist das 
Ergebnis an die Landessuperintendentur mitzuteilen. Dem jewei
ligen Kirchenkreisrat wird empfohlen, rechtzeitig einen Bes
chluss zu fa.�5en, für welches Bauvorhaben diese Kollekte im Kir
chenkreis eingesammelt werden soll •• damit bei der Abkündigung 
empfehlende und begründete Hinweise gegeben werden können. 

Für vakante Pfarren und verbundene Kirchgemeinden wird auf 
die Sonderregelung im KABI 1982 S. 76 ff verweisen. Diese 
Regelung ist 2002 nur gliltig für Kirchgemeinden, die einen vom 
Kirchgemeinderat entsprechend der Sonderregelung beschlosse
nen Kollektenplan bis 28. Februar 2002 für das erste Halbjahr und 
bis 31. August 2002 für das zweite Halbjahr einreichen. 

Für die Verlegung eines landeskirchlichen gottesdienstlichen 
Dankopfers ist die Genehmigung des Oberkirchenrates wenigs
tens einen Monat vorher schriftlich auf dem Dienstweg einzuho
len. 

Landeskirchliche gottesdienstliche Dankopfer sind in Monats
frist. spätestens aber alle zwei Monate, an den Oberkirchenrat zu 
überweisen. Die Treue gegenüber <ler gottesdienstlichen Gemein
de macht eine fristgemäße und vollständige Überweisung not
wendig. Die Erträge aller (also nicht nur der vom Oberkirchenrat 
angeordneten) gottesdienstlichen Dankopfer sind unverzüglich 
nach den Gottesdiensten durch zwei Kirchenälteste bzw. Helfer 
oder durch den Pastor bei Mitwirkung eines Kirchenältesten bzw. 
Helfers festzustellen und durch doppelte Unterschrift zu bestäti
gen. Über die gottesdienstlichen Dankopfer ist Buch zu führen. 
Eingang und Abführung sind zu belegen. Verantwonlich ist der 
Pa�tor und z;war unabhängig davon, wie die Kirchgemeinden im 
einzelnen die Kollekten zählen, verbuchen und überweisen. 

Bei der Überweisung sind unbedingt n.achstehende Hinweise zu 
beachten: 
Die landeskirchlichen Kollekten sind auf das Konto des Kollek
tenforlds der Landeskirchenkasse bei der ACREDOBANK eG 
Schwerin. Konto-Nr.: 5 300 029, Bankleitzahl: 760 605 61 zu 
überweisen. Sind regelmäßige Einzelüberweisungen nicht mög
lich, können Sammelüberweisungen vorgenommen werden, 
allerdings nur für einen Zeitraum von längstens zwei Monaten. In 
diesen Fällen ist der Landeskirchenkasse zugleich eine Auf
schlüsselung der Einzelkollekten zu übersenden. 

Schwerin. f/ Juli :.001 

Der Oberkirchenrat 
Flade 
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801.01/ 

Ausschreibung der Stelle einer/eines theologischen Dei.ernen
tin/Dezernenten im Oberkirchenrat 

In der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs ist 
zum 1. Januar 2002 die Stelle einer/eines 

theologischen Dezernentin/Dezernenten 
im Oberkirchenrat 

zu besetzen. 

In den Aufgabenbereich gehören: 

- Gemeindeaufbau
- Gemeindepädagogik, Religionspädagogik
- Aus-, Fort- und Weiterbildung für d�n Verkündigungsdienst
- Allgemeine Bildungsfragen
- Mission und Ökumene
- Sonderseelsorge

Die Stelleninhaberin/der Stelleninhaber ist ordiniertes Mitglied 
eines kirchenleitenden Organs (Kirchenleitung, Oberkirchenrat) 
im Sinne des Pfarrergesetzes der VELKD. 
Ihr/ihm obliegt die Fachaufsicht für die dem Dezernat zugeord
neten Einrichtungen und Werke. 

Die Besetzung der Stelle erfolgt durch Wahl der Kirchenleitung 
für eine Amtszeit von 12 Jahren. 

Voraussetzungen für die Bewerbung sind: 

- mehrjährige Gemeindepraxis und ausreichende Berufserfah
rungen auf dem Gebiet des Gemeindeaufbaus

- gemeindepädagogische oder religionspädagogische Qualifika
tion

Aussagekräftige Bewerbungen sind bis zum 31. August 2001 an 
die Kirchenleitung der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche 
Mecklenburgs, Postfach 11 10 63 in 19010 Schwerin zu richten. 
Nähere Informationen können Sie unter der Telefonnummer 
(03 85) 5 18 51 47 erhalten. 

Schwerin, 9. Juli 2001 

Beste 
Landesbischof 

Ausschreibung der Stelle des Finanzreferenten/ 
der Finanzreferentin im Oberkirchenrat 

Zum 1. Oktober 200 l ist die Stelle der/des 

Finanzreferentin/ Finanzreferenten im 
Oberkirchenrat in Schwerin 
(VG II a bis I a bzw. A 13 bis AIS) 

zu besetzen. 

Die Aufgabe umfasst die landeskirchliche Finanzverwaltung und 
die Leitung des Finanzreferates mit allen fachspezifischen Ange
legenheiten. 

Schwerpunkte der Tätigkeit sind: 

- Grundsatzfragen des Haushaltswesens, der Vermögens- und
Finanzverwaltung

- Beratung von Kirchgemeinden, Kirchenkreisen, landeskirchli
chen Einrichtungen und Werken in Fragen des Haushaltswe-
sens, der Vermögens- und Finanzverwaltung · 

- Zahlungsverkehr der Landeskirche
- Erstellung des jährlichen Haushaltsplanes der Landeskirche

mit Rechnungslegung

Gesucht wird eine überdurchschnittlich engagierte, fachlich qua
lifizierte Person mit Kenntnissen in EDV, Lohn- und Finanzbuch
haltung (Diplom-Betriebswirt). Erwünscht ist Berufserfahrung, 
auch in Leitungs- und Führungsaufgaben. 

Bei Vorlage der erforderlichen Voraussetzungen kann ein Kir
chenbeamtenverhältnis begründet werden (Besoldung nach A 13 
bis A 15 der Kirchlichen Besoldungstabelle). 
Die Zugehörigkeit zur evangelischen Kirche und kirchliches 
Engagement sind Einstellungsvoraussetzungen. 

Aussagekräftige Bewerbungen mit Darstellung des beruflichen 
·Werdegangs richten Sie bitte bis zum 1. September 2001 an den
Oberkirchenrat der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche
Mecklenburgs, Postfach II lO 63, 19010 Schwerin. Für nähere
Informationen stehen wir Ihnen unter Telefon (03 85) 51 85-1 61
zur Verfügung.

Schwerin, 26. Juni 200 l

Der Oberkirchenrat

Dr. Schwerin
Ami. Ohcrkirchenralsprüsidcnl
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813.12/29 

Ausschreibung der Stelle des Leiters/der Leiterin des landesk.irchlichen Archivs in Schwerin

Der Oberkirchenrat veröffentlicht nachstehend die Ausschreibung für die Stelle des Leiters bzw. Jcr LcJ[erin dt:s landcskirchliehc11 
Archiv, in Schwerin. Es wird gebeten, geeignete Per,onen auf die Bewerbungsmöglichkeit hinzuw,;isen! 

Schwerin, 12. Juni 2001 

Der Oberkirchenrat 
Fladc 

Zum 1. November 2001 ist die St,'lie d.:r/Jes Lc•itcrin11.citer, des I Arbeit in der Fumct1.ung der hegon11cnen Zentralisierung von
!andeskirchlichen Archivs Schwerin (VG Il a his l a bzw. A ! 3 bis i Archivgut.
15) lU besetzen.

Die Auf}!nhe umfasst die Leitung des landeskirchlichen Archivs 
und d.:, ihm ange;,chlosscnen Meckle11burgi,chen Kirchenbuch
amtes mit allen fachspezifischen Angelegenheiten. 

Schwerpunkte der Tätigkeit sind: 
d1:r Wl'iterc Au,bau des Archivs 1u l'im:r attraktiven For
schungseinrichtung für ein h1stori�ch und wis,cnschuftlich 
intcre,santc, Publikum. 

Gutachten und 7uarheitcn für histori-;che und wis,enschaftli 
ehe Fragestellungen der Landeskirche, 

- Auskünfte und l\achwcbe an landcskirchlid1e Stl'llen und Ein
zelpersonen,

- Auswertung de, Archi\gutes und Mitwirkung an der Erfor
schung und V.:rmiltlung der Kirchcng,�sd11d1tc.

Mit der l .cilung des Archi\, sind die Fachaul\1cht übc-r die kirch 
liehen Archive und die Archivpflege in der Landeskirche verbun
den. Im Rnhmen d<?r Archivpflege li,'gt der Schwerpunkt der 

628.(}()/ 139 

Ausschreibung der Stelle der/des Geschäftsführerin/ 
Geschäftsführers der Kirchlichen Forstbetriebsgemeinschaft 
\1ecklenburgs 

Zum 1. Oktober 200 l ist die Stelle 

der/des Gcschäft�f'ührcrin/Gcschärtsführcrs 

der Kirchlichen Forstbetriebsgemeinschaft Mecklenburgs 
(Verg.gr. V b bis III bzw. A 9 bis A 12) zu besetzen, 

Zu den Aufgaben gehören forstliche Bewirtschaftung und Holz
vermarktung auf ca. 1.500 ha Waldflächen sowie die Waldmeh
rung (Aufforstung kircheneigener Ackerflächen) im Bereich der 
Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs. Die 
Waldflächen stehen im Eigentum der örtlichen Kirchen und sind 
über das gesamte Kirchengebiet verteilt, wobei sich ein Schwer
punkt im Ostteil der Landeskirche ergibt 

Der Geschäftsführer arbeitet mit dem Vorstand der Kirchlichen 
Forstbetriebsgemeinschaft sowie den Kirchgemeinderäten der 
waldbesitzenden Kirchen eng zusammen. 

Die Bestünde umfassen das bis zum 16. Jahrhundert zurüekrci 
chende Archivgut der Organe. Dien�tstellen. Werke und Einrich
tuugcn aller Ebenen der Evang.-Luth. Landeskirche Meckle11-
burgs im Umfang von wrzeir ca. 1.300 lfd. m, sowie ernen Kir
chenbuchbt:stand von derzeit 1.600 Bündeu. 

Ciesudll wird eine üh.:rdurchschnittlich e11,l'.agicnc. fad1lid1 qua
lifizierte Persönlichkeit mit der Laufbahnbefähigung für den 

i hiihercn Arc!iivdi,,nst. Erwünscht ist Berufserfahrung. auch in 
i Leitungs- und Führung,aufgaben. 

Bei Vorlage der ertorderlichen Voraussetzungen kann ein Kir
chenbeamtenverhältnis begründet werden (Besoldung nach A 1:\ 
bis A 15 da Kirchlichen Besoldung,tabclle). Die Zugehörigkeit 
zur evangelischen Kirche und kirchliches Engagement ,ind Ern
stellungs\oraw,,ctzungen. 

/\u,sagckr,iftigl� J-kwerbungen mit Dc1r.,tdlu11g des herutlid1en W.:r~ 
Jegangs richten Sie bitte bis zum 1. September 2001 an den Ober
kird1.:nrat der b·;rngt:li,ch-1,utherischcn l .:m<lcskirche Meckkn
burgs, Postfach 11 10 63. 190 l O Schwerin. Für nähere Informatio
nen stehen wir Ihnen unter Telefim (03 85) 5 18 51 46 zur Verfügung. 

Der Geschäftsführer ist Leiter der Verwaltungsjagd in den kirch
lichen Eigenjagdbe1.irkc'n, sow.:it sie Kirchenwald betreffen. 
Gesucht wird eine überdurch;,chnittlich engagierte Persönlichkeit 
mit der Qualifikation eines Diplom-Forstwirtes ( FH) od<?r eines 
vergleichbaren Abschlusses. 

Erv.:artel wird, dass <ln Bew.:rber emcr chnstlichcn Kirche an
gehört und bereit� über Berufserfahrung, auch in Leitungs- und 
Führungsaul'gahell, vi.:rfügt. 

Führerschein und Jagdschein sind Voraussetzung. 

Bei Vorliegen der Voraussetzungen kann die Übernahme in ein 
Kirchenbeamtenverhältnis (gehobener Verwaltungsdienst) erfol
gen. 

Bewerbungen sind bis zum 31. Juli 2001 mit den üblichen Unter
lagen an den Vorsitzenden der Kirchlichen Forstbetriebsgemein
schaft Mecklenburgs, Herrn Thomas Schulz, Gerdshagen Hof, 
18276 Lohmen, (Telefon: 03 84 58/2 02 81) zu richten. 

Schwerin, 3. Juli 2001 

Der Oberkirchenrat 
Rausch 
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Strukturveränderungen 

2301 12/1:i 

Vereinigung der Kirchgemeinde Melz mit der Kirchgemeinde 
Kicvc 

Die mit Kil've \t'rlrnnd,:ne Kirchgemeinde \kl·,, 11ird zun1 1. Juli 
2001 mit der Kirchgemeinde Kieve zur Kirchgemeinde Kievc 
vereinigt. 

Schwerin. �. Juni 2001 

Der ( )berkirchenrat 
Flade 

12101/(J 

Vereinigung der Propsteien \\aren und Röbel 

Die f'rnr,leien \Varen und Ri\hcl werden zum l. Scptemher 20f11 
vereinigt. Der Name der vereinigten Propstei ist Propstei MiiritL. 

Schwerin, 9. Juli 200 I 

Die Kirchenleitung 

Bc�lc 
Landesbischof 

Pfarrstellenausschreibungen 

7601 2U/ 

Die· Pfarr,tclk- lll der Kin:hgc111eindc Schv.ar1. v.ird gcrn(il.\ � 4 
Ab,. 2 Pfarrstelknübertragungsgesetz (KABI llJlJ7 S. 61) zur 
Wicd,:rbc,dzung durch Wahl des Kirch1,erncinderate, ausge
schrieben. Der Stellenumfang beträgt 50 % . 
lk11erbungen �ind bis n1m 1.'i. September 2001 auf dem Dien,t
weg an dc'.11 Oberkirchenrat, Postfach 11 10 ü3, 190 lO Schwerin, 
zu richten. 

Schwerin, 29. Mai 2001 

Der Oberkirchenrat 

Beste 
Landesbischof 

6605-20/ 

Die Pfarrstelle in der Kirchgemeinde Körchow wird gemliß § 4 
Abs, 2 Pfarrstellenübertragungsgesetz (KABI 1997 S. 61) zur 
Wiederbesetzung durch Wahl des Kirchgemeinderates ausge
schrieben. Der Stellenumfang beträgt 100 %. 
Bewerbungen sind bis zum 15. September 2001 auf dem Dienst-

weg an den 'Oberkirchenrat Postfach 11 l n 63. 19010 Schwerin. 
zu richten. 

Schwerin, 18. \lai 2001 

Der Oberhirclienrat 

fü·sll' 
L:indesl:>ischof 

34U3-20/ 

Die Ptarr,tellr in der Kirchgemeinde Henthen wird )c'.c'.!llliß � 4 
Abs. 3 Pfarrstellenübcrtragungsge,etz (KABI 1997 S. 61) erneut 
1.111'· Wiederbe.,evung dur·ch lk,d1lus, de, Oherk1rchemate, ,111, 
geschrieben. Der Stellenumfang beträgt 100 %. 
Rewerhungcn sind bi, /.Um l .'i. Scpkmber 2001 auf dem Dicn,l
weg an den Oberkirchenrat. Postfach 11 1 () 63, 19010 Schwerin, 
zu richten. 

Schwerin, 3Ö. ".lai 2001 

Der Oberkirchenrat 

Reste 
l .andcshi ,chof

521)1-20/

Die Pfarrstelle in der Kirchgemeinde Rostock Heiligen Geü,l \\ inl 
gemäß � 4 Ahs. 2 Pfarrstellenübertragungsgesctz (KABI l 997 
S. bl) ;ur Wiedcrbesdwng durch Wahl des Kird1ge111cimlcralcs
ausgeschrieben. Der Stellenumfang beträgt \00 '10 . 

Bewerbungen ,ind b1, zum 15. Scptcrnhu 20() 1 auf dem Dicrn,t
\, eg an den Oberkirchenrat. Postfach 11 l O 63. l 90JO Schwerin,
m richten.

Sdmcrir1, 16. \1ai 2001 

Der Oberkirchenrat 

Reste 
Landesb1schn1 

8213-20/ 

Die Pfarrstelle in der Kirchgemeinde Hornstorf wird gemäß § 4 
Abs. 2 Pfarrstellenübertragungsgesetz (KABL l 997 S. 61) zur 
Wiederbesetzung durch Wahl des Kirchgemeinderates ausge
schrieben. Der Stellenumfang beträgt 100 %. 
Bewerbungen sind bis zum 15. September 2001 auf dem Dienst
weg an den Oberkirchenrat, P"ostfach 11 10 63, 190 lO Schwerin, 
zu richten. 

Schwerin, 19. Juni 2001 

Der Oberkirchenrat 

Beste 
Landesbischof 
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148.33/6 

Das Konsistorium der Pommcrschen Evangclisclicn Kirche teilt mit: 

Die Evangelische Kirchgemeinde der .Christuskirche Greifswald 
sucht für die Pfarrstelle rr zum 1. September 2001 eine PfmTc
rin/eincn Pfarrer, 100 'lr.). 

Die Pfarrstelle wird durch das Konsistorium besetzt. 
Bewerhungen sind an das Konsistorium der Pommerschen Evan
gelischen Kirc'he. Perso11alde1.ernat. Balmhofstraßc 35/J(,. l 7489 
Greifswald zu richten. 

Rückfragen sind dn den Vorsitzenden de, Gemcin(kkirchcnratcs, 
Herrn Lothar Becker, Am Ryck 7, l 7493 Greifswald, Td./Fax: 
(0 38 34) 84 37 73 zu richten. 

Ablaut der Bewerbungsfrist 1st der 16. Juli 2001. 

Schwerin, 16. Mai 2001 

Der Oberkirchenrat 

ßcstc 
Landesbischof 

148.33/6 

Im Konw,torium der l'omrm:rschcn 1::-.v. Kirche in Cireil\wald iq 
die Stelle 

cmnh Rcferentin/c•n /Referat J/2) 

umgehend wiederzubesetzen. 
Oic ßcwerherinncn und ßewerhcr müssen in einem Dienstver
hältnis al\ Pfarrer oder Pfarrerin auf Lebcfüzeil stehen. Lrwartct 
werden praktische Erfahrungen und fundierte Kenntnisse insbe
�ondcrc im Bereich kirchlicher und schulischer Bildungsarbeit 
wie auch Interesse und Gcs-:hick für hildungspolitischc: Aufga
ben. 
Der Schwerpunkt des Referates liegt im Bildungsbereich und 
umfas,t inshesomJerc Religions und Gemcindcpüdagogik. kirl'h 
liehe Mitverantwortung für den schulischen Religionsunterricht. 
Evangcbche Schulen, Kinder- und Jugendarbeit, gemcinde- und 
religionspädagogischc Au,-. F011- und Weiterbildung kirc·hlicher 
Mitarbeiter/innen sowie die Förderung ehrcnamtfü:hcr Arbeit. 
Bewerbungen sind zu richten an da, Konsistorium der Pommer
sehen Ev. Kirche, Personaldezernat, Bahnhofstraße 35/36, 17489 
Greifswald. Auskünfte erteilt OKR Moderow, Bahnhofstraße 
35/36, 17489 Greifswald, Tel. 03834/554734. 

Ablauf der Bewerbungsfrist: 10. August 200 l. 

Die Pfarrstelle der Kirchengemeinde Rak.ow (Dienstumfang 
50 %) ist.baldmöglichst wiederzubesetzen. 
Die Besetzung erfolgt durch das Konsistorium.· 
Bewerbungen richten Sie bitte an das Konsistorium der Pommer
sehen Evangelischen Kirche, Postfach 31 52, 17461 Greifswald. 
Weitere Auskünfte erteilt die Vorsitzende des Gemeindekirchen
rates Sonja Lange, OT Bretwisch, Kirchweg 8, 18516 Süderholz. 
Tel.: (03 83 38) 8 00 30 

Ablauf der Bewerbungsfrist: 13. August 2001. 

Schv.·cnn, 20. Juni 2001 

Der Oberkirchenrat 

Beste 
Landesbischof 

148.33/6 

Das KHchenamt der Nordeibischcn Evangelisch-Lutherischen 
Kirche teilt mit 

In der Krcuz-Kirc·hgcmcindc: WanJ,bek im Kirchenkreis Slor
mam - Bezirk Wandsbek-Rahlstedt - ist die I. Pfarrstelle vakant 
und zum 1. November 2001 oder mm nächst möglil'hen Zci{
punkt mit einem Pa,tor oder einn Pastorin 7ll he,ctzen. Die 
Besetzung erfolgt durch Wahl des K.irchenvor,tandes. 
'Die Kreuz-Kirchgemeinde Wandsbek hat dn:i Pfarrstellen. 
ßewcrhungcn mn aLi-,rnhrlichcm handgcsd1riche11cn Lebenslauf 
sind zu richten an die Frau Pröpstin des Kirchenkreises Stonnarn 

Bezirk Wandsbek-Rahlstcdt Postfach 67 02 49, 22342 Ham
burg. 
Auskünfle erteilen der Vorsitzende des Kirl'hcnvorstandes, Herr 
Uwe Duncker, \Vcsterlandstraße 14. 22047 Hamburg. Tel (0 401 
66 57 7 1, und Frau Pröpstin Uta Grohs, Tel (0 40) 6 m 14 30. 

Ablauf der Bewerbungsfrist ist der 13. Juli 2001. 

In der Kirchgemeinde Kül'knitz im Kirchenkreis Lübeck wird die 
4. Pfarrstelle vakant und ist zum 1. Januar 2002 mit einem Pastor
oder einer Pastorin in einem eingeschränkten Oien,t,erhällnis -
50 % - zu besetzen. Die Besetzung erfolgt durch Wahl des Kir
chenvorstandes.
Bewerbungen lllit auslührl1e·hcrn rna,chincll er,lcllten 1.cbcnslau1
sind zu richten an den stellvertretenden Propst des Kirchenkreise,
Lübeck, BäckeNraße 3-5, 23564 Lübeck.
Au,künflc erteilen der Vur,itzcndc de', Kirchcnvor�tande,. Pastor
Egbert Staabs, Tel. (04 51 J 30 12 73. und Pastor Helmut Bauer.
stellvertretender Propst, Tel. (04 5 l _1 7 90 21 04.

Ablauf der Bewerbungsfrist ist der 13. Juli 2001. 

Schwerin, 30. Mai 2001 

Der Oberkirchenrat 

Beste 
Landesbischof 

148.33/6 

In der Kirchengemeinde Niebüll im Kirchenkreis Südtondem 
wird die 2. Pfarrstelle vakant und ist voraussichtlich zum 
1. August 2001 mit einem Pastor oder einer Pastorin zu besetzen.
Die Besetzung erfolgt durch Wahl des Kirchenvorstandes.
Bewerbungen mit ausführlichem handgeschriebenen Lebenslauf
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sind zu richten an den Herrn Propst des Kirchenkreises Südton- Schwerin, 26. Juni 2001 
dem, Osterstr. 17. 25917 Leck. 
Weitere Unterlagen sind auf Anforderung einzureichen. Der Oberkirchenrat 
Au,künfte erteilen die Vor�it?Cnde des Kirchenvorstandes, Frau 
Sibylle Puschmann, Uhlebüller Dorfstr. l lO, 25899 Niebüll, Tel. Beste 
(0 46 61) 47 63, Pastor Dr. Kay-l�lrich Bronk. Kirchenstr. 6, 1 .ande;,hischof 
25899 Niebüll, Tel. (0 46 61) 87 81, und Propst Sänke Pörksen, 
Osterstr. 17. 25917 Leck, Tel. (0 46 62) 86 21. 

Ablauf der Bewerbungsfrist: 30. Juli 2001 374.01/345 

In der Emmaus-Kirchengemeinde Hinschenfelde im Kirchenkreis 
Stormarn - Bezirk Wandsbck-Rahlstcdt - i,t die Pfa1Tstellc vakant 
und zum 1. Mai.2002 mit einem Pastor oder einer Pastorin zu beset
zen. Die Rcsctzung erfolgt durch Wahl des Kirchenvorstandes. 
Bewerbungen mit ausführlichem handgeschriebenen Lebenslauf 
sind zu richten an die Frau Pröpstin des Kirchenkreises Stormam 
- Bezirk Wandsbck-Rahlstedt -, Rockenhof l, 22359 Hamburg.
Auskünfte erteilen Frau Pröpstin Uta Grohs, Tel. (0 40) 60 31 43 35,
Pa,tor Jürgen Dohm, Tel. (0 40) 66 15 96 und 66 55 42, Herr Wer
ner Wieprecht, Tel. (0 40) fi 68 36 91, und Herr Harald Flindt
(ab 20. Juli 2001J, Tel. (0 40) 66 55 72,

Ablauf der Bcwerhung,frist: 13. August 2001. 
In der Kirchengemeinde St. Nicolai Eckernförde im Kirchenkreis 
Eckernförde wird die 3. Pfarrstelle (100 %) vakant und zum 
l. März 2002 mit einer Pastorin oder einem Pastor neu zu beset•
zcn_ Die Reset1Ung erfolgt durch Wahl des Kirchenvorstandes.
Bewerbungen mit ausführlichem, handgeschriebenen Lebenslauf
sind zu richten an den Herrn Propst des Kirchenkreises Eckern
förde, Schleswiger Str. 33, 24340 Eckernförde.
Auskünfte erteilen Frau Pastorin Büstrin .da Costa. Telefon
(0 43 51) 71 23 67 und Prop,t Knut Kammholz, Tel. (0 43 51)

75 09- 32.

Ablauf der Bewerbungsfrist: 30. Juli 2001. 

Schwerin. 20, Juni 2001 

Der Oberkirchenrat 

Beste 
Landesbischof 

148.33/6 

Die vakante Pfarrstelle der Nordelbischen Evangelisch-Lutheri
schen Kirche für Krankenhausseelsorge im Krankenhaus Ochsen
zoll (Betriebsteil des Klinikum Nord) in Hamburg ist zum 
1. Janum- 2002 mit einer Pastorin oder einem Pastor zu besetzen.
Die Besetzung der Pfarrstelle erfolgt durch die Kirchenleitung auf
5 Jahre.
Bewerbungen mit ausführlichem Lebenslauf sind zu richten an
die Kirchenleitung der NEK, Dänische Straße 21/35, 24103 Kiel.
Auskünfte erteilen OKR Dr. Nase, Nordelbisches Kirchenamt,
Telefon (04 31) 9 79 77 02, Stadtpastor Borck, Telefon (0 40)
30 62 31 61, sowie im Klinikum Nord Pastor Kruse, Telefon
(0 40) 52 71 36 11.

Ablauf der Bewerbungsfrist: 30. Juli 2001. 

Stellenausschreibung des Missionswerkes Leipzig 

Der Oberkirchenrat gibt nachstehend die Stellenausschreibung 
des Mission�werkes Leipzig für den Gcschäftsfühn:r/dic Gc
schäfüführerin des Werkes bekannt. 

Schwerin,8.Juni2001 

Der Oberkirchenrat 
Flade 

Das Evangelisch-Lutherische Missionswerk Leipzig e.V. sucht 
zum l .  Mai 2002 

eine Geschäftsführerin/einen Geschäftsführer. 

Der Aufgabenbereich umfasst: 
- Organisation und Kooperation des gesamten Verwaltungsab

laufes,
•- führung und Motivation von Mitarbeitern/innen, 
- Planung und Durchsetzung aller Aufgaben der Personal-,

Finanz- und Grundstücksverwaltung,
- juristische Vertretung des Missionswerkes gegenüber anderen

Institutionen.

Anforderungen an den Stelleninhaber/die Stelleninhahain: 
- selbständiges teamorientiertes Arbeiten,

sicheres Auftreten.
- Freude am Kontakt mit Menschen verschiedener Nationalitä

ten,
- Qualifikation für den gehobenen Vernaltungsdienst,
- fundierte Kenntnisse und Berufserfahrung im Finanz- und Per-

sonalwesen,
- Kenntnisse einschlägiger Rechtsvorschriften erwünscht,
- Beherrschung der engli,chen Spra<:hc in Wort und Schrift

erwünscht, 
- Mitglied einer Kirche der ACK (Arbeitsgemeinschaft Christli-

cher Kirchen).

Die Vergütung erfolgt nach den Bestimmungen der Evangelisch• 
Lutherischen Landeskirche Sachsens.· 

Frauen sind ausdrücklich zur Bewerbung aufgefordert. 
Schwerbehinderte werden bei gleicher Voraussetzung und Quali
fikation bevorzugt berücksichtigt. 
Bewerbungen mit vollständigen und aussagekräftigen Unterlagen 
sind bis zum 30. September 2001 einzureichen. 

Für weitere Auskünfte stehen Ihnen Herr Große, Telefon: (03 41) 
9 94 06 22 oder Frau Junghans, Telefon: (03 41) 9 94 06 30 zur 
Verfügung. 
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Evangelisch-Lutherisches Missionswerk Leipzig e.V.. Paul-List
Str. 19, 04103 Leipzig, 
Tel.-Nr.: (03 41) 9 94 06 00, Fax-Nr.: (Cß 41) 9 94 06 90. 

Personalien 

2107-20 /10 

Pastor Klaus Hasenpusch, Hornstorf, wird die vakante Pfarrstelle 
in der Kirchgemeinde Dargun mit Wirkung vom 1. Juni 2001 
ühertragen. 

Schwerin, 14. Mai 2001 

Beste 
Landesbischof 

PA Krämer. Martin/3 

Herr Martin Krämer. Berlin. wird mit Wirkung vom 1. Mai 2001 
in das DienstvcrhälLnis auf Probe zur Evangelisch-Lutherif,chen 
Landeskirche Mecklenburgs berufen. Gleichzeitig erhält er die 
Beauftragung zur Gefängnisseelsorge in der Jusliz.vollzugsan�lalt 
Neustrelitz mit einem Dienstumfang von 50 o/r. Für die weiteren 
50 % des Dirnstumfange, wird er mit Wirkung vom 1. August 
2001 mit der selbständigen Verwaltung der Pfarrstelle in der 
Kirchgemeinde Wokuhl beauftragt. Er führt die Amtsbezeich
nung „Pastor zur Anstellung" (P,astor z.A.). 

Schwerin, 14. Mai 2001 

Beste 
Landesbischof 

PA Onmann, Matthias /21 

Pastor Matthias Onmann, Güstrow, ist mit Wirkung vom L März 
2001 die Pfarrstelle für Krankenhausseel�orge in Güstrow für die 
Dauer von 8 Jahren übertragen worden. Der Diem,tumfang der 
Pfarrstelle beträgt 50 %. Gleichzeitig reduziert sich der Dien
stumfang von Pastor Onmann in der Pfarr�telle 1 der Pfarrkird1-
gemeinde Güstrow auf 50 % eines vollen Dienstumfanges. 

Schwerin, 21. März 200 l 

Beste 
Landesbischof 

PA Dann, Stephan/15-

Vikar Stephan Dann, Pinnow, wird mit Wirkung vom l. Juni 2001 
in das Dienstverhältnis auf Probe zur Evangelisch-Lutherischen 

1 Landeskirche Mecklenburgs berufen. Gleichzeitig wird er mit der 
selbständigen Verwaltung der Pfarr,telle in der Kirchgemeinde 
Plate beauftragt. Er föhn die Amt,bezeichnung ,,Pastor zur 
Anstellung .. (Pastor z.A. ). 

Schwerin. 23. Mai 2001 

Be;,te 
Landesbischof 

PA Hotlinann-Busch, Kirsten/17-5 

Vikarin Kirsten Hoffmann-Busch, Rostock, wird mit Wirkung 
vom 1. Juni 2001 in da, Dienstverhältnis auf Probe zur Evange
lisch-LuthL-rischen Landeskirche Mecklenburgs berufen. Gleich
zeitig wird sie mit der selbständigen Verwaltung der Pfarrstelle in 
der Kirchgemeinde Kalkhorst beauftragt. Sie föhn die Amtsbe
zeichnung .. Pastorin zur Anstellung" (Pastorin z.A.). 

Schwerin, 29. Mai 2001 

Beste 
Landesbischof 

250.00/145 

Berufung der Landeskirchenmusikwartin 

Der Oberkirchenrat hat Frau Landeskirchenmusikdirektorin Chri
stiane Werhs aus Warnemünde erneut zur Landeskirchenmusik
wartm berufen. Der neue Berufung,zeitrnum von acht Jahren 
beginnt am 1. Juni 2001. Die Berufung erfolgt nach der Ordnung 
für den Landcskirchenmusikwart vom l. Februar 1972 tKABl 
S. 14), geändert am 1. Juni 1993 (KABIS.118).

Schwerin, 8. Mai 2001 

Der Oberkirchenrat 
Flade 

PA Strohe. Dorothea/36 

Pastorin Dorothea Strube, Rostock, wird zu ihrem Dienst in der· 
Kirchgemeinde Rostock St. Michael mit Wirkung vom l. Juli 
2001 die Pfarrstelle III für Krankenhausseelsorge in Rostock für 
die Dauer von 8 Jahren übertragen. Der Dienstumfang der Pfarr
stelle beträgt 50 %. 

Schwerin,15.Juni200l 

Der Oberkirchenrat 

Beste 
Landesbischof 
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PA Reinhardt, Brit/12 

Vikarin Brit Reinhardt. Wulkenzin, ist mit Wirkung vom 1. Juni 
2001 in das Dienstverhältnis auf Probe zur Evangelisch-Lutheri
schen Landeskirche Mecklenburgs berufen worden. Gleichzeitig 
ist ihr der Auftrag zur selbständigen Verwaltung der Pfarrstelle in 
der Kirchgemeinde Mölln erteilt worden. Sie führt die Amtsbe
zeichnung „Pastorin zur Anstellung" (Pastorin 1_A.). 

Schwerin, 5. Juni 2001 

Beste 
Landesbischof 

PA Galleck, Matthias/5 

Vikar Matthias Galleck, Rostock, wird mit Wirkung vom l. Juli 
2001 in das Dienstverhältnis auf Probe zur Evangelisch-Lutheri
schen Landeskirche Mecklenburgs berufen. Gleichzeitig wird er 
mit der selbständigen Verwaltung der Pfarrstelle in der Kirchge
meinde Picher beauftragt. Er führt die Amtsbezeichnung „Pastor 
zur Anstellung" (Pastor z.A.). 

Schwerin,20.Juni2001 

Beste 
Landesbischof 

PA Mahlburg, Fred /15 

Pastor Dr. Fred Mahlburg, Rostock, ist auf Grund des Beschlus
ses der Kirchenleitung vom 2. Dezember 2000 mit Wirkung vom 
1. Juni 2001 für die Dauer von 8 Jahren erneut zum Pastor für die
Evangelische Akademie Mecklenburg-Vorpommern berufen wor
den.

Schwerin,25.Juni2001 

Beste 
Landesbischof 

PA Starke, Christian /35 

Pastor Christian Starke, Rostock - Heiligen Geist, wird auf seinen 
Antrag gemäß § 104 Abs. 2 Nr. 1 Pfarrergesetz mit Wirkung vom 
l. Juli 200 l in den Ruhestand versetzt.

Schwerin, 5. Juni 2001 

Beste 
Landesbischof 

PA Wossidlo, Michael /38 

Pastor Michael Wossidlo, Reinshagen, tritt wegen Erreichens der 
Altersgrenze gemäß§ ·l 04 Abs. 1 Pfarrergesetz mit Wirkung vom 
1. Juli 2001 in den Ruhestand.

Schwerin. 6. Juni 2001 

Beste 
Landesbischof 

PA Netzei, Horst/9-1 

Pastor Horst Netzel, Slate, wird auf seinen Antrag gemäß§ 105 
Abs. 1 Pfarrergesetz mit Wirkung vom 1. Juli 2001 in den Ruhe
stand versetzt. 

Schwerin, 20. Juni 200 l 

Beste 
Landesbischof 




